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berTIThemen wıe„Apokalyptik“ und ‚.Geschichtlich- mussen. Platzmangel hat gelegentlich doch PIO-
keit“ 1U wel Beispiele besonders aktueller Fra- blematischen und mißverständlichen Verkürzungen
gen NeNNen, nicht einmal 1m Sachregister VOI- geführt (Z „Reinheit“ die Aussage: „überhaupt
kommen, 1st doch ;ohl als Deftizit anzusehen. Für jeglicher Blutfluß bei Mann un! Tau führt
ıne weitere Neuauflage se1 uch die Aufnahme des ‚Unreinheit“; der eım Stichwort „‚Staat Israel“: die

„Proklamierung eines rivalisierenden Palästinenser-Stichwortes „Neuevangelisierung“ dringend CIND-
tohlen. (Wilhelm Zaunerware eın möglicherAutor). taates 1mM Staat Israel“ se1 „christlich nicht Vel-
1NZ Rudolf Zinnhobhler antworten“). ach welchen Gesichtspunkten die

abschließende kurze Liste wichtiger Gestalten der
jüdisch-christlichen Geschichte erstellt wurde, ıstPE  KI OM. CM

MENS (Hg.) Texikon der jüdisch-christlichen nicht immer klar (M Buber der Heschel waren
Begegnung. (XV, 4774 Spalten). Herder, Freiburg ohl wichtiger als Roth der Scholem:; Urige-
1989 Geb. 35,—. 1165 Fehlt ebenfalls).

och das sind kleine Details. [ )as Werk als Zanzes 1stDieser Band ist der erste Versuch, für den jüdisch-
christlichen Dialog wesentliches Basiswissen In Lexi- ausgezeichnet geplant, verständlich und engagiert
kontorm bereitzustellen. Beide Autoren sind Protes- geschrieben. Dalß Inan die Position des Reformju-

dentums ankennt (V. Fragen des Gesetzes, berfür jüdisch-christliche Studien, Petuchowski uch 1mM recht kritischen Zionismus-Artikel), istHebrew Union College, Cincinnati, IThoma
der Theol Fakultät Luzern, beide uch mıit langer durchaus eın Fehler (aus diesen reisen kommen Ja
Ertahrung 1mM Dialog. Dies äßt solides Wissen gewöhnlich die jüdischen Dialogpartner), ebenso-

weni1g L.s oft tast beschwörende Warnungen VOTdie zentralen Probleme un! Fragen erwarten, die 1n christlichen Mißverständnissen der Fehlhaltungendiesem Zusammenhang immer wieder auftreten, gegenüber dem Judentum. Hier ist eben nicht trocke-und I11d.  - wird uch keineswegs enttäuscht. In insge-
samıt Stichwörtern und Verweisstichwörtern) 1105 Lexikon-Wissen, sondern spürbarer kinsatz für
behandelt das Werk die wesentlichen Themen VO  3

die Sache Wer immer jüdisch-christlichen Veran-
staltungen teilnimmt, ber uch 1n persönlicherAbendmahl bis /Zionismus. Gewöhnlich zeichnet Begegnung mıit Juden 1NS Gespräch kommt, tindeteiner der beiden Autoren verantwortlich, uch wWenn

der andere den Artikel gegengelesen hat; 11UX Stich- 1l1er wertvolle Information, die VOT vielen Mißver-
worter enthalten Abschnitte beider die Auswahl ı ständnissen bewahren ann. Dem Werk ist iel

Erfolg wünschen.nicht aIlZl klar) Die einzelnen Artikel sind allge- Wien (‚ünter Stembergermeinverständlich formuliert und setzen eın jüdi-
sches, ohlberetwas christlich-theologisches Wis-
SeMN VOTAauUs Das Zielpublikum ist, wIıe Ja den Tlatsa- CHENRECHIchen entspricht, In erster Linie (aber durchaus nicht
ausschließlich) christlich. Jle Beiträge gehen gezielt
auf die jüdisch-christliche Fragestellung ein, zeıgen ULLER HUBERI/POTIMEYE HERMANN
1n der historischen Entwicklung Ansätze gegensel- (Hg  S Die Bischofskonferenz. Theologischer unı

juridischer Status. Patmos, Düsseldortf 19891gen Mißiverständnissen un! Polemiken auf un!
betonen die Vermittlungsmöglichkeiten (Z. hri- Ln 48,50.
stus, Dreifaltigkeit, Gesetz, Sakrament USW.), ber Die zunehmende Bedeutung der Bischotskonteren-
uch die Punkte, nichts verhandeln gzibt Zen 1mM Leben der Kirche hat die Diskussion ber
(etwa Inkarnation). Jedem Beitrag ist eine kurze deren theologischen und juridischen Status 1n den
Bibliographie angefügt, die ZU) eil doch her Fach- etzten Jahren MEeUu belebt. Das Vatikanum hatte
bibliotheken voraussetzt Die Auswahl ist nicht diese Frage bereits erortert, ber nicht abschließend
immer ganz einsichtig, Wenlnl etwa kurze Zeitschrif- entscheiden wollen. Deshalb empfahl die Außeror-
tenartikel ıtıert werden, dafür Standardwerke teh- dentliche Bischofssynode 1985, den theologischen
len (etwa Pritz der Strecker den Judenchri- Ort der Bischofskonfterenz geNaueT untersuchen
sten, Moyne den Sadduzäern). Hier ware bei un!' besonders die Frage ihrer Lehrautorität klä-
einer Neuauflage eine Überarbeitung WUun- IenNn Auf Weisung des Papstes erstellte die Kurienkon-
schenswert. gregatıon für die Bischöte 1n Zusammenarbeit mit
Angesichts der Kompetenz und Erfahrung der bei- anderen römischen Dikasterien eın „‚Instrumentum
den Autoren ann sich die sachliche Kritik abgese- aboris“ genanntes Arbeitspapier mıit dem Titel „Der
hen VO:  3 Fragen der Gewichtung, die immer subjek- theologische un! juridische Status der Bischofskon-
tV bleiben auf eher kosmetische Details terenzen“. Dieser Entwurtf wurde 1ImM Jänner 1988
beschränken. Die Umschrift des Hebräischen ist allen Bischoftskonftferenzen mıit der Aufforderung
nicht ganz einheitlich, bei rabbinischen Schritten zugeleitet, bis Ende 1988 azu Stellung nehmen
manchmal die Ausgabe genannt, manchmal nicht Vorwort). Dieser Aufforderung kommt 1 vorlie-
Die Jahreszahl 314 autf 233 ist ; ohl eın Druckteh- genden Buch eın international zusammengesetztes
ler, ebenso 409 suspiıcıt richtig SuSCI1pIit; 392 leam VO Fachleuten verschiedener Disziplinen
Hierosolyma sta richtig Judaea; die Etymologie ach In einem eil wird der theologische Status
VO' Ooraıta als „lichtvolle“ Offenbarung würde ich beleuchtet, zunächst 1n historischen Streiflichtern
doch bezweifteln; den häufigen Ersatz des Genitivs and der Partikularsynoden AaUuUSs dem Jahrtausend
durch „von (etwa 309 Y ARR G Schaffung VO:  - einem (Hermann Josef 5Sieben) bis den Debatten 1m

Jerminus”) hätte ohl der Lektor korrigieren Vatikanum (Remigiusz Sobanski). erMitherausge-
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aber Themen wie,,Apokalyptik" und „Geschichtlich­
keit'', um nur zwei Beispiele besonders aktueller Fra­
gen zu nennen, nicht einmal im Sachregister vor­
kommen, ist doch wohl als Defizit anzusehen. Für 
eine weitere Neuauflage sei auch die Aufnahme des 
Stichwortes .Neuevangelisierung" dringend emp­
fohlen. (Wilhelm Zaunerwäreein möglicher Autor) . 
Linz Rudolf Zinnhab/er 

■ PETUCHOWSKI JAKOB J. / THOMA CLE­
MENS (Hg.), Lexikon der jüdisch-christlichen 
Begegnung. (XV, 474 Spalten). Herder, Freiburg 
1989. Geb. DM 38,-. 
Dieser Band ist der erste Versuch, für den jüdisch­
christlichen Dialog wesentliches Basiswissen in Lexi­
konform bereitzustellen. Beide Autoren sind Profes­
soren für jüdisch-christliche Studien, Petuchowski 
am Hebrew Union College, Cincinnati, Thoma an 
der Theo!. Fakultät Luzern, beide auch mit langer 
Erfahrung im Dialog. Dies läßt solides Wissen um 
die zentralen Probleme und Fragen erwarten, die in 
diesem Zusammenhang immer wieder auftreten, 
und man wird auch keineswegs enttäuscht. In insge­
samt 96 Stichwörtern (und 70 Verweisstichwörtern) 
behandelt das Werk die wesentlichen Themen von 
Abendmahl bis Zionismus. Gewöhnlich zeichnet 
einer der beiden Autoren verantwortlich, auch wenn 
der andere den Artikel gegengelesen hat; nur 7 Stich­
wörter enthalten Abschnitte beider (die Auswahl ist 
nicht ganz klar). Die einzelnen Artikel sind allge­
meinverständlich formuliert und setzen kein jüdi­
sches, wohl aber etwas christlich-theologisches Wis­
sen voraus. Das Zielpublikum ist, wie ja den Tatsa­
chen entspricht, in erster Linie (aber durchaus nicht 
ausschließlich) christlich. Alle Beiträge gehen gezielt 
auf die jüdisch-christliche Fragestellung ein, zeigen 
in der historischen Entwicklung Ansätze zu gegensei­
tigen Mißverständnissen und Polemiken auf und 
betonen die Vermittlungsmöglichkeiten (z. B. Chri­
stus, Dreifaltigkeit, Gesetz, Sakrament usw.), aber 
auch die Punkte, wo es nichts zu verhandeln gibt 
(etwa Inkarnation). Jedem Beitrag ist eine kurze 
Bibliographie angefügt, die zum Teil doch eher Fach­
bibliotheken voraussetzt . Die Auswahl ist nicht 
immer ganz einsichtig, wenn etwa kurze Zeitschrif­
tenartikel zitiert werden, dafür Standardwerke feh­
len (etwa R. Pritz oder G. Strecker zu den Judenchri­
sten, J. Le Moyne zu den Sadduzäern). Hier wäre bei 
einer Neuauflage eine Überarbeitung wün­
schenswert. 
Angesichts der Kompetenz und Erfahrung der bei­
denAutoren kann sich die sachliche Kritik- abgese­
hen von Fragen der Gewichtung, die immer subjek­
tiv bleiben - auf eher kosmetische Details 
beschränken. Die Umschrift des Hebräischen ist 
nicht ganz einheitlich, bei rabbinischen Schriften 
manchmal die Ausgabe genannt, manchmal nicht. 
Die Jahreszahl 314 auf S. 233 ist wohl ein Druckfeh­
ler, ebenso S. 409 suspicit statt richtig suscipit; S. 392 
Hierosolyma statt richtig Judaea; die Etymologie 
von oraita als ,,lichtvolle" Offenbarung würde ich 
doch bezweifeln; den häufigen Ersatz des Genitivs 
durch „von" (etwa 309: ,,zur Schaffung von einem 
neuen Terminus") hätte wohl der Lektor korrigieren 
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müssen. Platzmangel hat gelegentlich zu doch pro­
blematischen und mißverständlichen Verkürzungen 
geführt (z. B. zu „Reinheit" die Aussage: ,,überhaupt 
jeglicher Blutfluß bei Mann und Frau führt zu 
,Unreinheit"'; oder beim Stichwort „S taat Israel": die 
,,Proklamierung eines rivalisierenden Palästinenser­
staates im Staat Israel" sei „christlich nicht zu ver­
antworten") . Nach welchen Gesichtspunkten die 
abschließende kurze Liste wichtiger Gestalten der 
jüdisch-christlichen Geschichte erstellt wurde, ist 
nicht immer klar (M. Buber oder A. Heschel wären 
wohl wichtiger als J. Roth oder G. Scholem; Orige­
nes fehlt ebenfalls). 
Doch das sind kleine Details. Das Werk als ganzes ist 
ausgezeichnet geplant, verständlich und engagiert 
geschrieben. Daß man P. die Position des Reformju­
dentums ankennt (v. a . zu Fragen des Gesetzes, aber 
auch im recht kritischen Zionismus-Artikel), ist 
durchaus kein Fehler (aus diesen Kreisen kommen ja 
gewöhnlich die jüdischen Dialogpartner), ebenso­
wenig T.s oft fast beschwörende Warnungen vor 
christlichen Mißverständnissen oder Fehlhaltungen 
gegenüber dem Judentum. Hier ist eben nicht trocke­
nes Lexikon-Wissen, sondern spürbarer Einsatz für 
die Sache. Wer immer an jüdisch-christlichen Veran­
staltungen teilnimmt, aber auch in persönlicher 
Begegnung mit Juden ins Gespräch kommt, findet 
hier wertvolle Information, die vor vielen Mißver­
ständnissen bewahren kann. Dem Werk ist viel 
Erfolg zu wünschen. 
Wien Günter Stemberger 
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■ MÜLLER HUBERT/ POTTMEYER HERMANN 
J. (Hg.), Die Bischofskonferenz. Theologischer und 
juridischer Status. (304). Patmos, Düsseldorf 1989. 
Ln. DM 48,80. 
Die zunehmende Bedeutung der Bischofskonferen­
zen im Leben der Kirche hat die Diskussion über 
deren theologischen und juridischen Status in den 
letzten Jahren neu belebt. Das II. Vatikanum hatte 
diese Frage bereits erörtert, aber nicht abschließend 
entscheiden wollen . Deshalb empfahl die Außeror­
dentliche Bischofssynode 1985, den theologischen 
Ort der Bischofskonferenz genauer zu untersuchen 
und besonders die Frage ihrer Lehrautorität zu klä­
ren. Auf Weisung des Papstes erstellte die Kurienkon­
gregation für die Bischöfe in Zusammenarbeit mit 
anderen römischen Dikasterien ein „lnstrumentum 
laboris" genanntes Arbeitspapier mit dem Titel: ,,Der 
theologische und juridische Status der Bischofskon­
ferenzen". Dieser Entwurf wurde im Jänner 1988 
allen Bischofskonferenzen mit der Aufforderung 
zugeleitet, bis Ende 1988 dazu Stellung zu nehmen 
(Vorwort). Dieser Aufforderung kommt im vorlie­
genden Buch ein international zusammengesetztes 
Team von Fachleuten verschiedener Disziplinen 
nach. In einem 1. Teil wird der theologische Status 
beleuchtet, zunächst in historischen Streiflichtern an 
Hand der Partikularsynoden aus dem l. Jahrtausend 
(Hermann Josef Sieben) bis zu den Debatten im II. 
Vatikan um (Remigiusz Sobanski). Der Mitherausge-


